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Amt für Bodenmanagement 

Homberg (Efze) 

- Flurbereinigungsbehörde -

Hans-Scholl-Straße 6 

34576 Homberg (Efze) 

Telefon: +49(5681)7704-0 Fax: +49(5681)7704-2101 

E-Mail: info.afb-homberg@hvbg.hessen.de 

Flurbereinigungsverfahren Meinhard-Frieda - Ortsumgehung B 249 

Aktenzeichen: UF 2142 

2. Änderungsbeschluss 

In dem Flurbereinigungsverfahren 

Meinhard-Frieda - Ortsumgehung B 249 - UF 2142 -
Werra-Meißner-Kreis 

wird auf der Grundlage des§ 8 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung 
vom 16.03.1976 (BGBI. 1, S. 546) in der jeweils geltenden Fassung der
Flurbereinigungsbeschluss sowie der hierzu bereits ergangene Änderungs
beschluss wie folgt geringfügig geändert: 

1. Hiermit wird 

vom Verfahren ausgeschlossen: 

aus der Gemeinde Meinhard 

Gemarkung Frieda 

Flur 10, Flurstück 117 /36 

2. Durch diesen 2. Änderungsbeschluss ändert sich die Größe des Flurbereinigun
gebietes nur geringfügig . Danach umfasst das Flurbereinigungsgebiet nunmehr
eine Größe von rund 350 ha. d.t C) ku.. ~~"'- l._""'-\> \JJ t.~ hv ,~\, ~ 
.. ~(>, ,R ~ '\ ~ i \ ~;~ ~L. 

3. Anderungen in der Bezeichnung und im Sitz de~ Teilnehmergemeins\:haft tre
durch diesen Änderungsbeschluss nicht ein. 

4. Die Änderung des Flurbereinigungsgebietes ist auf der Gebietsübersichtsk
kenntlich gemacht (Anlage 1 ). Die Gebietsübersichtskarte bildet keinen Bestandteil 
dieses Änderungsbeschlusses. 

5. Die übrigen Bestimmungen des vorausgegangenen Flurbereinigungsbeschlusses 
und des 1. Änderungsbeschlusses bestehen unverändert fort. 
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Bekanntmachung 
Der Änderungsbeschluss wird der Gemeinde Meinhard als Teilnehmerin 
(Eigentümerin) schriftlich mitgeteilt. 
Darüber hinaus ist dieser über die Internetadresse www.hvbg.hessen.de/UF2142 
abrufbar. 

Gründe: 
Der Ausschluss des vorgenannten Grundstückes vom Verfahren erfolgt aus kataster
technischen Gründen zur Beseitigung baurechtswidriger Zustände. 

Rechtsbehelfs_belehrung 
Gegen diesen Änderungsbeschluss kann innerhalb eines Monats Widerspruch beim 
Amt für Bodenmanagement Homberg (Efze), - Flurbereinigungsbehörde -, Hans
Scholl-Straße 6, 34576 Homberg (Efze), schriftlich oder zur Niederschrift erhoben 
werden . 
Der Lauf der Widerspruchsfrist beginnt mit dem ersten Tag der öffentlichen 
Bekanntmachung. 
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch beim Hessischen Landesamt für 
Bodenmanagement und Geoinformation, - Obere Flurbereinigungsbehörde -, 
Schaperstraße 16 in 65195 Wiesbaden schriftlich oder zur Niederschrift erhoben 
wird . 
Für die Wahrung der Frist ist das Datum des Eingangs des Widerspruchs bei einer der 
vorgenannten Behörden maßgebend. 
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■ Amt für Bodenmanagement 
HESSEN 

■ Homberg (Efze) -■ •Außenstelle Eschwege- • ■ Goldbachstraße 12a 
■ 37269 Eschwege 

Flurbereinigungsverfahren 
Meinhard-Frieda OU 8249 

- UF 2142 -

Karte zum Änderungsbeschluß Nr. 2 
Legende 

-== 
liiiiiiiiiiiii 

29.08.2019 

Gemeindegrenze 

Gemarkungsgrenze 

Flurgrenze 

Alte Verfahrensgrenze 

Flurstücke hinzugezogen 

Flurstücke ausgeschlossen 


